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Textli che Festset zungen 

Zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind für 
die in der Festsetzungskarte ausgewiesenen Flächen und Objekte folgende rv1aß
nahmen erforderlich : 

Nummer 1 Verordnungszweck 

Zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege werden 
Mindestanforderungen hinsid'ltlich der naturhaushaltswirksamen Gestaltung der 
Baugrundstücke als "Biotopflächenfaktor' (BFF) im Sinne der Nummern 3 und 4 
festgesetzt Die Festsetzung erfolgt in der Planzeichnung durch Angabe des Biotop
flächenfaktors für einen jeweils räumlich abgegrenzten Teilbereich als Dezimalzahl 
sowie durch ergänzende textliche Festsetzungen. 

Nummer 2 Biotopflächenfak1or 

(1) Bei Vorhaben im Sinne des § 29 des Baugesetzbuchs (BauGB), die die Errich
tung oder Änderung baulicher Anlagen zum Inhalt haben, darf der sich aus den 
Nummern 3 und 4 ergebende Biotopflächenfaktor den festgesetzten Biotopflächen• 
faktor nicht untersdireiten , sOvVeit nich t die Voraussetzungen der Festsetzungen 
Nummer 6 oder Nummer 7 vorliegen. Im Falle der Änderung baulicher Anlagen gilt 
dies nur, wenn mit der Änderung zusätzliche Aufenthaltsräume geschaffen werden 
oder sich der im Sinne von Nummer 5 zu bestimmende überbauungsgrad (ÜBG) des 
Grundstücks erhöht Die zum Erreichen des Biotopflächenfaktors ertorderlichen 
Maßnahmen sind vorrangig auf der Grundfläche durdlzuführen. Dabei sollen 
vorhandene Vegetation sflächen berücksichtigt werden. 

(2) Im Fall der Nutzungsänderung ohne Anderung der baulichen Anlagen besteht 
keine Pflicht zur Umsetzung des festgesetzten Biotopflächenfaktors. Vorhaben , im 
Sinne des § 29 des Baugesetzb.Jches, die aus Gründen des Umweltschutzes 
durchgeführt werden oder durchgeführt werden müssen , sind von der Einhaltung des 
Blotopflächenfa k1ors freigestellt. 

Nummer 3 Berechnungsmethode 

Der Biotopflächenfaktor eines Grundstücks ist die Verhältniszahl, die ~eh aus de rn 
Verhältnis der nach den folgenden Sätzen rechnerisch zu ermittelnden naturhaus
halt...virksamen Fläche zur Grundstücksfläche ergibt. Dabei wird einzelnen Flächenty• 
pen gemäß Nummer 4 ein spezifischer Anrechnungsfaktor entspredlend ihrer 
Wirkung auf den Naturhaushalt zugewiesen. Die auf dem Grundstück vorzufinden
den Fläehentypen gemäß Nummer 4 sind nach ihrer Größe in Quadratmetern 
gesondert zu erfassen und mit dem zugehörigen Anrechnungsfaktor zu multiplizie
ren. Die sich danach für jeden Flächentyp gesondert ergebenden Werte sind zu 
addieren. Die Summe ist in das Verhältnis zu der Größe des Grundstücks zu setzen. 
Der Biotopflädlenfaktor ergibt sich somit nach der Formel 

BFF = ( ... ml Flächentyp a • Anrachnungsfaktor x) + { .... m~ Flächeniyp b • Anrechungsfaklor y) + .. . . 

... m2 Grundstücksfläche 

Die Werte des Biotopflächenfaktors sind auf zwei Stellen hinter dem Komma mathe
matisch auf- beziehungsweise abzurunden. 

Nummer 4 Flächentypen 

Bei der Ermittlung des Biotopflächenfaktors nadl Nummer 3 sind für die einzelnen 
Flächentypen folgende Anrechnungsfaktoren zu verwenden: 
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Nummer 5 Überbauungsgrad 

Der Überbauungsgrad (ÜBG) eines Grundstücks erg ibt sich aus dem Verhältn is der 
überbauten Grundstücksfläche zur Grundsu.lcksflädle insgesamt . Die Anlagen nach 
§ 19 Absatz 4 der Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23.01 .1990, das heißt , Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten, 
Nebenanlagen im Sinne des § 14 der Baunutzugsverordnung sowie bauliche 
Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich 
unterbaut wird , sind bei der Ermittlung des Überbauungsgrades nicht anzurechnen. 
Der Überbauungsgrad ist auf zwei Stellen hinter dem Komma mathematisch auf• 
beziehungsweise abzurunden. 

Nummer 6 Minderung bei Bauvorhaben nach§ 29 des Baugesetzbuchs 

(1) Bei Vorhaben im Sinne von Nummer 2 vermindert sich der einzuhaltende 
Biotopflächenfaktor abweichend von dem in der Planzeichnung festgesetzten 
Biotopflächenfak1or auf 0,30, soweit 

a) die Grundstücksfreifläche eines Grundstücks, das dem Wohnen und 
gewerblichen Zwecken dient , im Zusammenhang mit der gewerblichen 
Nutzung als Arbeits- oder Lagerfläche oder 

b) das Grundstück ausschließlich zu gewerblichen Zwecken oder 

c) das Grundstück vorwiegend zu Zwecken der Unterbringung von 
Handelsbetrieben SO"Wie zentralen Einrichtungen der Wirtschaft , der 
Verwaltung und anderer kerngebietstypischer Nutzungen oder 

d) das Grundstück für Einrichtungen der technischen Infrastruktur (Standorte für 
Anlagen der Ver• und Entsorgung , Bau• und Betriebshöfe, Standorte der 
Post mit Auslieferungsverkehr beziehungsweise soldle Standorte, die einen 
Fahrzeugpark vorhalten) 

genutzt werden soll. 

(2) Bei Neuerridltung von Vorhaben im Sinne des § 29 des Baugesetzbuchs 
verringert sich der einzuhaltende Biotopflächenfaktor auf 0,40, soweit das 
Grundstück für allgemeinbildende Schulen , Berufsschulen oder Schulze ntren genutzt 
werden soll. 

(3) Weitergehende Regelungen nadl Festsetzung Nummer 7 bleiben unberührt. 

Nummer 7 Minderung be i Änderung bestehender Anlagen 

(1) Im Falle der Änderung bestehender baulicher Anlagen ist eine Unterschreitung 
der in der Planzeichnung getroffenen Festsetzungen bis zu dem sich aus den 
Absätzen 2 bis 4 ergebenden Biotopflächenfaktor zulässig. Bestimmungsfaktor 
hierfür ist neben der Art der Nutzung des Grundstücks der zum Zeitpunkt der 
Genehmigung vorhandene Überbauungsgrad im Sinne von Festsetzung Numner 5. 

(2) Bei Vorhaben im Sinne von Absatz 1 vermindert sich der einzuhaltende 
Biotopflächenfak1or, soweit 

a) das Grundstück ausschließlidl für Wohnungen (auch in Wohnheimen), oder 

b) die Grundstücksfreifläche eines Grundstücks, das dem Wohnen und 
gewerblichen Zwecken dient , nid1t im Zusammenhang mit der ge.-verblichen 
Nutzung als Arbeits- oder Lagerfläche oder 

c) das Grundstück ausschließlid'l oder überwiegend für öffentliche Einrichtungen, 
die kulturel len oder sozialen Zwecken dienen (zum Beispiel Bibliotheken, 
Freizeitheime , nicht ·kirchliche Versammlungsstätten , Beh indertenein rich
tu ngen , Hai len bäder, Hallensportanlagen) 

genutzt wird. 
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Der Biotopflächenfaktor wird in diesen Fällen in Abhängigkeit vom Überbauungsgrad 
wie folgt gemindert: 

Überbauungsgrad 
Überbauungsgrad 

von 0,38 
ab 0,50 

bis 0,49 aut 0,45 (BFF) , 
auf 0,30 (BFF). 
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das Grundstück für allgemeinbildende Schulen , Berufsschulen oder Schulzentren 
genutzt wird . 

(4) Bei Vorhaben im Sinne von Absatz 1 vermindert sich der einzuhaltende 
Biotopflächenfaktor , sooeit das Grundstück für Kindertagesstätten genutzt wird, bei 
einem 

Überbauungsgrad von 0,30 bis 0,49 auf 0,45 (BFF), 
überbauungsgrad ab 0,50 auf 0,30 (BFF). 

Dies gilt auch , wenn das Grundstück zugleich auch anderen Nutzungen dient, soweit 
die Freiflächen des Grundstücks überwiegend durch die Kindertagesstätte genutzt 
werden . 

Nummer 8 Minderung bei Baudenkmälern 

Bei Grundstücken mit Baudenkmälern kann der festgesetzte Biotopfiächenfaktor 
unterschritten werden, soweit dies aus Gründen des Denkmalschutzes erforderlich 
ist. 

Nummer 9 Sonst ige Ausnahmen 

Eine Untersdlreitung des festgesetzten Biotopflächenfaktors ist zulässig, soweit die 
Ausnutzung des bestehenden Baurechts dies im Einzelfall ausnahmsweise erfordert 
oder seine Einhaltung nur mit unangemessen hohem Aufwand zu erreichen ist. 

Nummer 10 Befest igung von Wegen und Plätzen 

Flächen, die nach ihrer Lage und Zweckbestimmung ausschließlich dem Abstellen 
von Personenkraftfahrzeugen oder dem Aufenthalt von Personen dienen , sind mit 
luft• und wasserdurchlässigen Materialien anzulegen und durch Vegetationsflächen 
zu gli edern , soweit dem nicht andere rechtli che Regelungen entgegenstehen. 

Nummer 11 Boden• und Grundwasserschutz 

Auf Grundstücken mit Freiflächen sind die Erschließungs-, Stell- und Lagerflächen 
als versiegelte Flächen ohne Versicl<erungsfähigkeit anzulegen, falls dieses aus 
Gründen des Boden- und Grundwassersdlutzes erforderlich ist. In diesem Fall ist 
eine Unterschreitung des festgesetzten Biotopflächenfaktors zulässig. 

Nummer 12 Sonstige Rechtsvorschriften 

Diese Verordnung lässt nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Pflichten 
unberührt. 

Nummer 13 Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich des Landschaftsplans umfasst alle Grundstücke innerhalb der 
in der Plankarte abgegrenzten Fläche. Der Landschaftsplan enthä lt ke ine 
Festsetzungen für Grundstücke öffentlicher Verkehrs• und Grünflädlen, Kinderspiel 
plätze, Friedhöfe und Kirchen. 
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7-L-5 
Schöneberg - Nord 
im Bezirk Tempelhof-Schöneberg von Berlin 

FESTSETZUNGSKARTE 

Zeichenerklärung 

Festsetzungen 

i Grenze des Geltungsbereichs 
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Aufgestel lt: Berlin, den 01 . Juni 2011 
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Abt Bauwesen Abt . Bürgerdiensle, Ordnungsaufgaben , Natur und Umwelt 
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Hopp Foerner / Konlck 

Fa:hbemlchslei& FachbereichslEiter 
Schworck 

Beiirksslao:!lret 

DerL;n;ls;:haftsplan w,mla rn dar Zalt vom 22002011 bis 22 07 2011 öffewi ~lcti ausgejegt . 

Die Bezlrksvarordnetenversamml111g hal dem Lcndsctl~plBft mit Be,sdl luss vom 24 ,1 02012 2ug&Sttmnt . 

Berlln ,dm 02.04 .2013 

Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berl in 
Abt. Bau-...esen Abi Jugend , O!'dl'll.119, BOrge,dlens1e 
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Da- l.&'idscha!lsplan ist gemäß§ 10 Abs. 9 de$ Berlin~ Nati.tSchl.llges~es In der FBSSl.ff"J!J 'w001 3. NOY8mber 200a. 
zuletz1 geiiloertduJth Mlkel II des Gi3:J:i~t"!$ vom 20, Mal 2011, am heulkJen TEIIJ8 festgesetzt waden, 

Be~ln, den 30. April 2013 

Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin 

Schöttler Krllger 

DeVerordnurg ist a'll 18.05.2013 im Gesetz. undVSfOrdrtt.l!l;lSblatt fJr Ber11n auf S. 125 1-M'.ündtll WOflien. 

(1) Vegetationsflächen mit Anschluss an anstehenden Boden (Verfügbarkeit als 
Standort für VegetationsentVvicklung und a ls Lebensraum für Ti ere ohne Beurteilung 
der Qua lität der Vegetation ) haben den Anrechnungsfaktor 1,0. 

(2) Halboffene Flächen, das heißt, Flächen mit luft- und wasserdurchlässigen 
Belägen, die neben Versicl<erung auch Pflanzenbewuchs zulassen, wie zum Beispiel 
Rasenschotter. Holzpflaste r mit hohem Fugenanteil, Pflaster mit Rasenfugen , 
Rasengittersteine oder Rasenklinker auf Flädien mit geringer Nutzungsintensität 
(zum Beispiel Feuerwehrzufahrt ) haben den Anrechnungsfaktor 0,5. 

(3) Teilversiegelte Flächen , das heißt, Flächen mit luft- und wasserdurch läs~gen 
Belägen, die in gewissem Umfang Verslckerung , aber in der Regel keinen Pflanzen· 
bewuchs zulassen , wie zum Beispiel Klinker, Großsteinpflaster, Kleinsteinpflaster, 
Mosaikpflaster, Holzpflaster, Betonverbundsteine oder Platten (mit Fuge auf Sand-/ 
Schotterunterbau), Sandflächen , Schotter, wassergebundene Decke, offener, stark 
verdichteter Boden, durchläss ige Kunststoffbeläge , Rasengittersteine oder Rasen· 
klinker auf intensiv genutzten Flächen (zum Beispiel Stellplätze, Zufahrten) sowie 
halboffene Flächen im Sinne von Absatz 2 auf Tiefgaragen , Kellergeschossen oder 
Dachflächen haben den Anrechnungsfaktor 0,3. 

(4) Begrünte Dachflächen und sonstige Vegetationsflächen ohne Anschluss an 
anstehenden Boden sind Vvie folgt zu unterscheiden: 

a) Dachflächen von oberirdischen Gebäuden oder Gebäudeteilen mit extensiver 
Begrünung, nicht aber von Hochhäusern im Sinne der Bauordnung Berli n, 
haben den Anrechnungsfaktor 0 ,7. Intensiv genutzte Dachbegrünung wird 
nach Maßgabe der Buchstaben b) und c) angerechnet. 

b) Sonstige Vegetationsflächen ohne Anschluss an anstehenden Boden , insbe
sondere auf Kellerdecken/ Tiefgaragen mit einem BOOenauftrag von weniger 
als 80 Zentimeter sO'Nie Hochbeete, haben den Anrechnungsfaktor 0,5 . 

c) Flächen im Sinne von b) mit einem Bodenauftrag von 80 Zentimeter und 
mehr haben den Anred,nungsfaktor 0,7. 

(5) Bei nicht begrünten Dächern wird die Projektionsfläche mit einem Faktor von 0,2 
angerechnet, soweit das auf diesen Flächen anfal lende Regenwasser auf den 
Grundstücksfreiflächen flächenhaft über Vegetat ion versickert wird . Die Anrechnung 
ist ausgesch lossen , wenn die Versickerungsfläche nach ihrer Größe den ot:erwie
genden Teil der Grundstücksfreifläche beansprucht und hierdurch die Nutzung der 
Grundstücksfreifläche für die Bewohner des Grundstücks wesent lich beeinträdltigt 
wird. Die Versickerungsmulden müssen frei von Bodenverunreinigungen sein. 

(6) Flächen begrünter fensterloser Außenwände, insbesondere Brandwände, und 
begrünte Mauern (Vertikalbegrünung) sind bis zu ein er Höhe von zehn Metern mit 
einem Faktor von 0,5 anzurechnen. Dies entspricht in etwa der Fläche, die innerhalb 
von zehn Jahren von Selbstklimmern berankt wird. Bei der Begrünung mit einem 
Rankgerüst wird die Fläche angerechnet, die das Rankgerüst abdeck1, jedoch 
maximal bis zu zehn Metern Höhe. Die Anrechnung erfolgt für das Grundstück mit 
der Bebauung, dessen Flächen begrünt werden. 

(7) Versiegelte Flächen , das heißt, Flächen ohne Pflanzenbewuchs mrt luft- uncl'oder 
wasserundurchlässigen Belägen, zum Beispiel Beton , Asphalt, Terrazzo, Keramik, 
Platten/Pflasterung (mit gebundenem Unterbau oder mit Fugenverguss), wasserun• 
durchlässige Kunststoffbeläge sowie teilversiege!te Flächen im Sinne von Absatz 3 
auf nefgaragen, Kellergeschossen und Dachflächen sind nicht anzurechnen. 

(8) Flächentypen, die hier nicht genannt sind , können auf den Biotopflächenfak1or 
angerechnet werden, sOvVeit sie sich auf die Leistungsfäh igkeit des Naturhaushaltes 
positiv au swirken . Der Anrechnungsfaktor ist in diesen Fällen entsprechend den 
Absätzen 1 bis 7 zugrunde liegenden Bewertungskriterien zu ermitteln . 
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Hiermit wird beglaubigt, dass der lnhall dieser Abzeichnung 
mit dem Inhalt der Urschrift des Landschaftsplanes 7 •L-5, 

festgesetzt am 30.04 .2013 übereinstimmt. 

Berlin, den 03.06.2013 

Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berl in 
Ab1ellung Gesundheit, Soziales, Stadlentwlcklung 

Stadtenlwicklungsaml 
Fachbereich Vermessung und Ge · \ion 
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